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Kundmachung zur Festlegung eines HPAI-Risikogebietes – 
Aktuelle Information zur Geflügelpest  

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
In Europa zeigt sich mit Herbstbeginn, wie in den vergangenen Jahren, ein deutlicher Anstieg  
in den Ausbruchszahlen sowohl bei Wildvögeln als auch bei gehaltenem Geflügel.  
Verhältnismäßig wurden heuer allerdings vermehrt Ausbrüche von Aviärer Influenza (Geflügelpest) 
in Hausgeflügelbeständen gemeldet.  
 
In Österreich wurden in den letzten Wochen im Rahmen des Geflügelpest-Wildvogelmonitorings 
vereinzelt HPAI-positive Schwäne aufgefunden, zuletzt auch ein Schwan in Oberösterreich in der 
Nähe des Ennskraftwerks in Kronstorf.  
 
Aufgrund der derzeitigen Lage und auf Basis einer Risikoeinschätzung durch die AGES hat das 
Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz durch 
Kundmachung in den Amtlichen Verbraucher- und Veterinärnachrichten das gesamte 
Bundesgebiet als Gebiet mit erhöhtem Risiko mit Montag, dem 3. November 2025  

im Sinne des § 8 Abs. 3 der Vogelgesundheitsverordnung (VGV) ausgewiesen. 
 
In Risikogebieten sind Biosicherheitsmaßnahmen gemäß § 8 der Vogelgesundheitsverordnung 

einzuhalten. Die Abteilung Ernährungssicherheit und Veterinärwesen hat dazu ein 
Informationsblatt für GeflügelhalterInnen erstellt, in welchem die Pflichten der Tierhalterinnen 
und Tierhalter in Gebieten mit erhöhtem Risiko näher ausgeführt sind (siehe Beilage).  
 
Die verpflichtende Meldung von tot aufgefundenen wildlebenden Wasservögeln und Greifvögeln 
bei der örtlich zuständigen Veterinärbehörde (Amtstierarzt) ist ebenfalls für die Früherkennung 
wichtig. 
 
Abschließend wird darauf hingewiesen, dass die Haltung von Geflügel (auch private 
Geflügelhaltung) bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde (Amtstierarzt) zu melden ist.  
 
Es wird wiederum um Information der Bürgerinnen und Bürger in ortsüblicher 
Verlautbarung – jedenfalls durch Anschlag an der Amtstafel - ersucht.  

www.bh-gmunden.gv.at 
 
 

Geschäftszeichen: 
BHGMVet-2020-680844/195-FM  

 
Bearbeiter/-in: Manuela Fritzenschaft  

Tel: (+43 7612) 792-63471 
Fax: (+43 732) 77 20-263 399 

E-Mail: bh-gm.post@ooe.gv.at  
 

 
Gmunden, 05.11.2025 

 
 

Bezirkshauptmannschaft Gmunden 
4810 Gmunden  •  Esplanade 10 

Ergeht an  
alle Gemeinden und Tierärzte   
im Bezirk Gmunden 
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Ergeht per E-Mail an: 

1. Marktgemeinde Altmünster, Marktstraße 21, 4813 Altmünster 
2. Marktgemeinde Ebensee am Traunsee, Hauptstraße 34, 4802 Ebensee  
3. Stadtgemeinde Gmunden, Rathausplatz 1, 4810 Gmunden 
4. Gemeinde Grünau im Almtal, Im Dorf 17, 4645 Grünau 
5. Gemeinde Gschwandt, Hauptstraße 2, 4816 Gschwandt 
6. Gemeinde Kirchham, Kirchham 32, 4656 Kirchham 
7. Stadtgemeinde Laakirchen, Rathausplatz 1, 4663 Laakirchen 
8. Gemeinde Ohlsdorf, Wöhrerstraße 2, 4694 Ohlsdorf 
9. Gemeinde Pinsdorf, Moosweg 3, 4812 Pinsdorf 
10. Gemeinde Roitham am Traunfall, Gemeindeplatz 9, 4661 Roitham 
11. Gemeinde St. Konrad, Ort 10, 4817 St. Konrad 
12. Marktgemeinde St. Wolfgang im Salzkammergut, Rudi Nierlich Platz 1, 5360 St. Wolfgang 
13. Gemeinde Traunkirchen, Ortsplatz 1, 4801 Traunkirchen 
14. Marktgemeinde Scharnstein, Hauptstraße 13, 4644 Scharnstein 
15. Marktgemeinde Vorchdorf, Schloßplatz 7, 4655 Vorchdorf 
16. Stadtgemeinde Bad Ischl, Pfarrgasse 11, 4820 Bad Ischl 
17. Marktgemeinde Bad Goisern am Hallstättersee, Untere Marktstraße 1, 4822 Bad Goisern  
18. Gemeinde Gosau, Vordertalstraße 30, 4824 Gosau 
19. Marktgemeinde Hallstatt, Seestraße 158, 4830 Hallstatt 
20. Gemeinde Obertraun, Obertraun 180, 4831 Obertraun 
21. Bezirksbauernkammer Gmunden – Vöcklabruck, Sportplatzstraße 7, 4840 Vöcklabruck 
22. alle Tierärzte im Bezirk Gmunden zur Information 

 
 
Freundliche Grüße 
 
Der Bezirkshauptmann: 
 
 
Ing. Mag. Alois Lanz, MBA 
 

 

Beilage: 

1 Informationsblatt für GeflügelhalterInnen in Gebieten mit erhöhtem Risiko 
 
 
 
 
Hinweise: 
Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Prüfung des elektronischen Siegels und des Ausdrucks finden Sie unter: 
https://www.land-oberoesterreich.gv.at/amtssignatur 
Wenn Sie mit uns schriftlich in Verbindung treten wollen, richten Sie Ihr Schreiben bitte per E-Mail an bh-gm.post@ooe.gv.at oder an die 
Bezirkshauptmannschaft Gmunden, Esplanade 10, 4810 Gmunden, und führen Sie das Geschäftszeichen dieses Schreibens an. 
Wir sind persönlich für Sie da (Parteienverkehr):  Mo, Mi, Do, Fr 07:30 bis 12:00 Uhr, Di 07:30 bis 17:00 Uhr, Informationen rund um die Uhr erhalten Sie 
auch im Internet unter www.bh-gmunden.gv.at. Bei persönlichen Behördengängen bitte wenn möglich einen Termin vereinbaren. Unsere 
Amtsstunden: Mo und Do 07:00 bis 12:00 Uhr und 12:30 bis 17:00 Uhr, Di 07:30 bis 17:00 Uhr, Mi 07:00 bis 13:00 Uhr, Fr 07:00 bis 12:30 Uhr. 
Informationen zum Datenschutz finden Sie unter: www.land-oberoesterreich.gv.at/datenschutzmitteilung-bhgmunden.htm.
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